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Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)  

ab 01.01.2023 
 

Ab Januar 2023 wird die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf Papier durch die 
elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abgelöst.  

Durch dieses Verfahren müssen alle Arbeitnehmer ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
nicht mehr in Papierform beim Arbeitgeber vorlegen. Sie sind jedoch weiterhin verpflichtet, 
dem Arbeitgeber ihre Arbeitsunfähigkeit unverzüglich mitzuteilen. Beschäftigte haben grund-
sätzlich die Pflicht, nach dem dritten Tag Ihrer Arbeitsunfähigkeit dem Arbeitgeber eine Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Der Arbeitgeber darf jedoch bereits ab dem ers-
ten Tag der Krankheit ein Attest anfordern. 

Nach der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, werden die Daten von der Arzt-
praxis direkt elektronisch an die zuständige Krankenkasse des Arbeitnehmers übermittelt. 
Diese Arbeitsunfähigkeitsdaten stellen die Krankenkassen dann ebenfalls elektronisch zum 
Abruf zur Verfügung.  

Zukünftig benötigen wir deshalb zeitnah von Ihnen Informationen darüber, welche Ihrer Ar-
beitnehmer sich krankgemeldet haben (mit oder ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung). 
Wurde die Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt festgestellt, benötigen wir den entsprechenden 
Zeitraum. Dies gilt auch für Folgebescheinigungen. Abhängig von diesen Informationen müs-
sen wir dann die Arbeitsunfähigkeitsdaten bei den jeweiligen Krankenkassen elektronisch ab-
rufen.  

Bitte teilen Sie uns auch immer mit, ob die Arbeitsunfähigkeit auf einem Arbeitsunfall oder auf 
den Folgen eines Arbeitsunfalls beruht. Wenn dies zutreffend ist, benötigen wir darüber hinaus 
Angaben, wann genau dieser Arbeitsunfall passiert ist.  

Zusammenfassend die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in drei Schrit-
ten: 

1. Schritt: Arbeitnehmer informiert Arbeitgeber 

Der Mitarbeiter muss den Arbeitgeber über die Arbeitsunfähigkeit unverzüglich unterrichten.  

2. Schritt: Arzt meldet an die Krankenkasse 

Wird die Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers durch einen Arzt festgestellt, werden die Da-
ten elektronisch an die zuständige Krankenkasse des Arbeitnehmers übermittelt.   

3. Schritt: Datenabruf bei der Krankenkasse 

Nachdem der Arbeitgeber vom Beschäftigten über die Arbeitsunfähigkeit und deren Dauer in-
formiert wurde, muss der Arbeitgeber diese Informationen an das Lohnabrechnungsbüro wei-
terleiten. Dieses ruft die Daten anschließend bei der zuständigen Krankenkasse ab.   
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Arbeitnehmer erhalten auch nach dem 01.01.2023 auf Wunsch eine Bescheinigung Ihrer Ar-
beitsunfähigkeit (mit Diagnose) in Papierform. Damit bleibt den Beschäftigten ein Beweismittel 
im Falle einer fehlgeschlagenen Übermittlung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung.  

Außerdem gibt es folgende Ausnahmen von der Teilnahme am elektronischen Verfahren bei 
festgestellter Arbeitsunfähigkeit:  

- Minijobs in Privathaushalten 
- in Zeiten von Rehabilitations- und Vorsorgemaßnahmen 
- für privat krankenversicherte Arbeitnehmer 
- für festgestellte Arbeitsunfähigkeitszeiten durch Privatärzte sowie Ärzte im Ausland 

Auch Minijobber nehmen am elektronischen Verfahren teil. Deshalb ist es zukünftig erforder-
lich, dass auch Beschäftigte auf geringfügiger Basis Angaben zu ihrer Krankenkasse machen. 

 

 


